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hatten allen Grund, ihn wegen des beabsichtigten Weißbierbrauhauses
„warm zu hatten". Vor die Fuhr des Kerrn Bendls nacher Linz
vergütet samt Drinckgeld 4 Gulden 17 Kreuzer.

Am 5. März 1770 fingen bereits die Steinbrecharbeiten auf
dem alten Kalvarienberg an. Im gleichen Jahre fanden weitere
Reisen von Freistädter Beauftragten nach Linz statt, meist mit dem
Gegenstand des Brauhaus Kaufes. Eine Rechnungseintragung in der
Braunbierrechnung 1770 22

) weist die bedeutungsvolle Stelle aus:
„Kerrn Bendl, städtischen Administratori sind vor eine Diskretion des
der Bürgschaft käuflich überlassende Weißenbierbrauhauses behändigt
worden 412 Gulden 30 Kreuzer". (Diskretion hieß damals Trinkgeld,
Verehrung.) Weiter (beide Posten sind ohne Beleg und Datum)
„Auf Kommissionsgebühr habe zur Kälfte allermaßen 50 Gulden aus
der Oberstadtkammer bezahlt werden müssen, ausgelegt in Angelegen¬
heit des intentierten Weißenbierbrauhauses 50 Gulden". Mit Schreiben
vom 29. September 1770 23

) wurde das Eintreffen der Kommission
von der Landeshauptmannschaft für den 30. September angekündigt,
für 1. Oktober, 9 Uhr, mußten alle Interessierten aufs Rathaus ein¬
berufen werden. Schon am 29. September hatte Bendl den Kauf-
vertragsentwurf |ber Stadt genehmigt, am 29. Oktober des gleichen
Jahres langte von der Landeshauptmannschaft die grundsätzliche
Approbation des Kaufes ein. Der Entwurf müsse nochmals vorgelegt
werden. Am 3. Dezember des Jahres teilte Bendl mit, dieser Kauf-
verlragsentwurf sei genehmigt worden. 7. Dezember begannen bereits
die Arbeiten im erwähnten Stadtschreibergarten „am Graben vor der
Stadt nächst dem Linzer Tor".

Am 31. Dezember des Jahres 1770 wurde der feierliche
Kaufvertrag zwischen Burgerschast und Gemeinde aufgestellt und
besiegelt. Dieser Vertrag ist die eigentliche Gründungs-
geschichte unseres Brauhauses.
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